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KfW-40-Haus

KfW-60-Haus

EnEV-Neubau

Teilmodernisiertes Gebäude

Nicht modernisiertes Gebäude

dena 28-001-A8F09 27.09.2004

freistehender Plattenbau

Leipziger Str. 2-8 (Gebäudeblock), 40880 Ratingen

LEG Wohnen GmbH 

1968

1968

32

2.537 m²

LEG Wohnen GmbH 
Roßstr. 120 
40476 Düsseldorf
 

dena-Feldversuch
LEG Stadtentwicklung Service GmbH 
Vagedesstr. 1, 40479 Düsseldorf 
0211/4568-128 

X

107,4 kWh/(m²a)
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Wie wird die Energieeffizienz berechnet?

Was ist der Primärenergiebedarf?

Berechnungsverfahren

Energieeffizienz
Tatsächlich erreichtBewertungsraster

Primärenergiebedarf
für Heizung und WW
bezogen auf AN

² 80 ² 110 ² 150 ² 200 ² 250 ² 300 ² 350 ² 400 > 400

Die in diesem Dokument ausgewiesene Energieeffizienzklasse wur-
de auf der Grundlage des so genannten PRIMÄRENERGIEBEDARFS er-
mittelt. Die genannten Werte geben keine tatsächlichen Energiever-
bräuche, sondern unter normierten Bedingungen berechnete
Bedarfswerte an. Diese Methode ermöglicht eine von den individu-
ellen Gewohnheiten der Nutzer unabhängige Ermittlung der Ener-
gieeffizienz von Gebäuden.

Die Energieeffizienzklasse wurde ermittelt unter Zugrundelegung
der bau- und anlagentechnischen Kenngrößen des Gebäudes, nor-
mierter Annahmen für das Klima (Außentemperatur, solare Einstrah-
lung), der Nutzung des Gebäudes (Raumtemperatur, Lüftung, Warm-

wasserbedarf) und des Energieträgers (Gas, Öl, etc.). Die Energieeffi-
zienzklasse richtet sich auch danach, welcher Energieaufwand für
die Bereitstellung der Endenergie benötigt wird. Das heisst, die Ver-
wendung von regenerativer Energie wirkt sich positiv, die Verwen-
dung von z.B. Strom negativ aus.

Abweichungen zwischen dem bei dem Gebäude gemessenen Ver-
brauch und dem oben berechneten Bedarf können entstehen durch:
eine von der Normnutzung abweichende Nutzung des Gebäudes,
ein vom Normklima abweichendes reales Klima oder Unsicherheiten
und Vereinfachungen bei der Datenaufnahme.

Der Primärenergiebedarf eines Gebäudes ist eine rechnerische
Größe, die alle Energieeinflussfaktoren enthält:

• die Qualität der Gebäudehülle, wie Außenwände,
  Fenster, Dach.
• Energiegewinne durch Sonneneinstrahlung,
    Körperwärme und Geräte.
• die Qualität der gesamten Heizungsanlage vom Kessel 

bis zum Heizkörper und, falls vorhanden, der Lüftungsanlage
• bei Wohngebäuden den Trinkwasserwärmebedarf und die 

Effizienz der Warmwasserbereitung.

• den Energieträger: Heizöl muss aus Rohöl gewonnen
    werden, Strom in Kraftwerken erzeugt, Gas gefördert,

alles muss transportiert werden – der Aufwand dafür
    fließt ebenfalls in den Primärenergiebedarf mit ein.

Da in den errechneten Primärenergiebedarf auch die Effizienz der
Bereitstellung des verwendeten Energieträgers einfließt, kann
dieser Wert vom tatsächlichen Energieverbrauch im Gebäude (z.B.
von der jährlichen Heizkostenabrechnung) abweichen.

Bei der Energiepass-Erstellung können zwei unterschiedliche Be-
rechnungsverfahren verwendet werden:

1. Im Kurzverfahren werden die energetische Qualität der Bauteile (Dach,
Wand, Fenster) und die Eigenschaften der Heizungsanlage auf der 
Grundlage wissenschaftlich abgesicherter Erfahrungswerte festgelegt.
Die Bauteilflächen werden mittels eines vereinfachten Aufmaßes 
bestimmt.

2. Im ausführlichen Verfahren werden die energetische Qualität der 
Bauteile, sämtliche Flächen und die Eigenschaften der Heizungsanlage
detailliert aufgenommen. Das ausführliche Verfahren ergibt in der 
Regel genauere Ergebnisse als das Kurzverfahren. Es erfordert aber 
einen höheren Zeitaufwand. Das Rechenverfahren ist weitgehend in
der Energieeinsparverordnung EnEV gesetzlich vorgegeben. Darüber
hinaus wurden für diesen Feldversuch einheitliche 
Berechnungsvorschriften verbindlich vorgeschrieben.
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Gebäudehülle und Anlagentechnik
In die Ermittlung des PRIMÄRENERGIEBEDARFS eines Gebäudes fließen
Bewertungen der Energieeffizienz von GEBÄUDEHÜLLE und ANLAGEN-
TECHNIK ein.

ENERGIEEFFIZIENS DER GEBÄUDEHÜLLE

Die Energieeffizienz ist umso höher, je weniger Wärme ein Gebäude
verliert. Sie ergibt sich aus den Wärmedämmeigenschaften von Wänden,
Dach und Fenstern, der Bauweise und -ausführung (Dichtigkeit) sowie
der Größe der Außenflächen des Gebäudes, durch die Wärme entweichen
kann. Das Maß für die Energieeffizienz der Gebäudehülle ist der
Heizwärmebedarf.

ENERGIEEFFIZIENS DER ANLAGE

Sie berücksichtigt die Effizienz der eingebauten technischen Installationen
zur Wärme- und Warmwasserzeugung sowie den verwendeten
Energieträger. Die Energieeffizienz der Anlagentechnik wird durch die
Anlagenaufwandszahl gekennzeichnet. Beide Aspekte fließen in die
Ermittlung der ENERGIEEFFIZIENSKLASSE ein.

Was sind CO2-Emissionen?

Die CO2 (Kohlendioxid)-Emissionen geben die bei der Verbrennung
fossiler Energieträger freiwerdende Menge an klimaschädlichen Ga-
sen an, insbesondere Kohlendioxid (CO2). Die Emissionen werden in
CO2-Äquivalent angegeben. Darin werden neben CO2 auch andere
Gase wie z.B. Methan oder Lachgas berücksichtigt, die bei Energie-

gewinnung, -aufbereitung und beim Transport freigesetzt werden.
Je geringer die durch die Beheizung eines Gebäudes entstehenden
Kohlendioxid-Emissionen sind, desto weniger wird das globale
Klima belastet.

Was ist der Endenergiebedarf?

Der Endenergiebedarf gibt die jährliche für die Beheizung und
Warmwasserversorgung des Gebäudes benötigte Energiemenge
(Gas, Öl, Strom, Brennholz, etc.).
Bei der Berechnung wurden Durchschnittswerte für Klima und

Raumtemperatur zugrundegelegt. Der tatsächliche Verbrauch kann
deshalb von diesem Wert abweichen.

Rechtliche Hinweise

Der Aussteller hat die Ausstellung des Energiepasses mit der
größtmöglichen Sorgfalt neutral und vollständig durchgeführt. Er hat
die für die Ausstellung des Energiepasses notwendigen Daten so genau
wie möglich, entsprechend den Vorgaben im gewählten Verfahren (Kurz-
 oder ausführliches Verfahren) ermittelt. Er hat eine Begehung des
Gebäudes vorgenommen und zudem die ihm verfügbaren Datenquellen
(Baupläne, Baubeschreibung, Datenblätter, etc.) genutzt.

Der Aussteller weist sich durch ein Zertifikat als zugelassener Aussteller
im Rahmen des Feldversuchs "Energiepass für Gebäude" aus. Das Zertifikat
wird von einem Feldversuchsteilnehmer im Auftrag der dena ausgestellt.

Die Berechnung der im Energiepass ausgewiesenen Kennwerte erfolgt
auf der Grundlage von standardisierten Annahmen und
Bilanzierungsverfahren. Da die zu Grunde liegenden Normen in der
Entwicklung befindlich sind, können sich jedoch Änderungen am
Rechenverfahren ergeben.
Die im Energiepass enthaltenen Texte und die vorgegebenen
Berechnungsverfahren wurden mit der gebotenen Sorgfalt und nach
bestem Wissen erstellt. Da Fehler jedoch nie auszuschließen sind,
übernimmt die Deutsche Energie-Agentur (dena) keine Gewähr für
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Aussagen im Energiepass.
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